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Beratungsgegenstand 

 
Wegweisende Beschilderung für den Radverkehr 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Tiefbauamt beabsichtigt im kommenden Jahr 2018 den ersten von vier geplanten Realisierungsschritten 
zur Umsetzung einer „wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr“ auf dem nord-westlichen 
Stadtgebiet der Stadt Ingolstadt zu verwirklichen. 
Grundlage für die Installation einer wegweisenden Beschilderung, ist der Stadtratsbeschluss vom 
27.10.2016, der darauf abzielt, den Radverkehr in Ingolstadt in den nächsten Jahren zu fördern.  
Diese Maßnahme ist ein Bestandteil des aktuellen Mobilitätskonzeptes für den Radverkehr. 
 
Mit der Anlage I erhalten Sie eine Gesamtübersicht über die geplanten Realisierungsschritte eins bis drei. 
Der vierte Realisierungsschritt befasst sich im Nachgang mit Ergänzungen der Radwegebeschilderung. 
 
In der Anlage II erhalten Sie die Detailplanung des zu Ihrem Zuständigkeitsbereichs gehörenden Stadtteils 
zur Kenntnis. 
 
Bei der geplanten Umsetzung verläuft die Trennlinie der Realisierungsschritte I und II aus 
planerischen Gründen auf dem Gebiet des BZA I-Mitte und des BZA VIII Oberhaunstadt. 
Diese beiden Bezirksausschüsse werden natürlich bei der weiteren Umsetzung von uns erneut mit 
eingebunden. 
Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen, sowie wegen der noch geplanten Ergänzungen in 
Realisierungsschritt IV, sollten etwaige Änderungswünsche oder Verbesserungsvorschläge soweit wie 
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möglich zurückgestellt werden. Sollten Sie jedoch gravierende Mängel bemerken, wären wir Ihnen dankbar, 
wenn Sie uns diese unverzüglich mitteilen würden. 
Wir möchten alle Bezirksausschüsse darum bitten, das o.g. Thema in einer der nächsten BZA-Sitzungen zu 
behandeln und uns bis spätestens Ende Februar 2018 eine Stellungnahme zukommen zu lassen. 
 
 
gez.  

 
 
Walter Hoferer 
Amtsleiter Tiefbau   
Anlage I :  Gesamtübersicht Realisierungsschritte 1-3 
Anlage II : Detailplanung 
 
 
 


